Deutscher Bundestag Drucksache 21/6318

21. Wahlperiode 08.06.2026

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Stefan Keuter,
Dr. Rainer RothfuB, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
— Drucksache 21/5944 —

Einhaltung des gesetzlichen Stiftungszwecks und Mittelverwendung der Stiftung
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Entschddigung der Opfer nationalsozialistischen Unrechts ist Ausdruck
der historischen, moralischen und rechtlichen Verantwortung der Bundesrepu-
blik Deutschland. Das Bundesentschidigungsgesetz (BEG) von 1953 fiihrte
erstmals Entschiddigungsleistungen ein, die jedoch in ihrer Reichweite be-
grenzt waren und im Wesentlichen auf im Inland lebende, aus politischen, ras-
sistischen oder religidsen Griinden Verfolgte beschriankt blieben.

Mit dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft* (EVZStiftG) vom 2. August 2000 wurde ein ergénzendes Instru-
ment geschaffen, das der individuellen humanitiren Entschddigung bislang
nicht beriicksichtigter Opfergruppen, insbesondere ehemaliger Zwangs- und
Sklavenarbeiter, dienen sollte.

Nach Abschluss der Auszahlungsphase im Jahr 2007 hat die Stiftung Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) diesen Kernauftrag erfiillt und Leis-
tungen in Hohe von rund 4,4 Mrd. Euro an rund 1,6 Millionen ehemalige
Zwangsarbeiter in 98 Staaten erbracht (www.bundesfinanzministerium.de/Mo
natsberichte/Ausgabe/2025/11/Inhalte/Kapitel-2-Analysen/2-3-25-jahre-stiftu
ng-evz.html). Mit der Bildung des Fonds ,,Erinnerung und Zukunft* verlagerte
sich der Schwerpunkt der Tétigkeit auf die Projektforderung gemél § 2 Ab-
satz 2 EVZStiftG. Diese ist nach dem gesetzlichen Leitbild ausdriicklich an
den historischen Entstehungskontext der Stiftung sowie an die Erinnerung an
das nationalsozialistische Unrecht gebunden.

Aus Sicht der Fragesteller stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, inwie-
weit die gegenwartige Forderpraxis der Stiftung diesem gesetzlichen Auftrag
weiterhin entspricht. Die in § 2 Absatz 2 EVZStiftG genannten Forderbereiche
sind weit gefasst und er6ffnen der Stiftung Interpretations- und Handlungs-
spielrdume, die nach Auffassung der Fragesteller in der praktischen Umset-
zung zu einer schleichenden inhaltlichen Ausdehnung der Fordertétigkeit ge-
fithrt haben. Dies betriftt insbesondere die Forderung allgemeiner ,,zivilgesell-
schaftlicher und entwicklungspolitischer Projekte, bei denen ein unmittel-
barer Bezug zum origindren Stiftungszweck nicht oder nur eingeschrinkt er-
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kennbar ist und die in ihrer Zielsetzung und Ausgestaltung nur noch schwer
von entsprechenden Forderprogrammen des Bundes zu unterscheiden sind.

So unterstiitzt die Stiftung unter anderem Programme zur Stirkung von
LGBTIQ-Rechten in Europa sowie Projekte zur Forderung der ,,Selbstorgani-
sation von Rom:nja in der Ukraine“. Zudem wird das Projekt History Unit.
Reframing Queer Narratives in Media von der EVZ gefordert (https://unit.n-os
t.org/en/history-unit/). Dartiber hinaus werden auch Organisationen gefordert,
die primédr im Bereich migrations- und integrationspolitischer Interessenver-
tretung tdtig sind, etwa der Verein ,,AGABY — Arbeitsgemeinschaft der Aus-
lander, Migranten- und Integrationsbeirdte Bayerns®, der sich als Netzwerk
von Migrantenvertretungen versteht und entsprechende politische Positionen
vertritt (www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/te-exklusiv-wie-entschaedigu
ngen-fuer-alte-zwangsarbeiter-bei-jungen-ngos-landen/).

Eine solche Entwicklung beriihrt sowohl die Einhaltung des gesetzlichen Stif-
tungszwecks als auch die institutionelle Abgrenzung zu origindren Aufgaben
staatlicher Forderpolitik.

Dariiber hinaus stellen sich fiir die Fragesteller Fragen hinsichtlich des Einsat-
zes von Drittmitteln, der Transparenz- und Berichtspraxis, der Anwendung der
Fordergrundsitze sowie der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und regionalen
Schwerpunktsetzung der Fordertatigkeit.

Vorbemerkung der Bundesregierung

In § 2 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung "Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft" (EVZStiftG) ist der Stiftungszweck der Stiftung Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukunft (EVZ) geregelt. Die Stiftung EVZ handelt entspre-
chend dieser gesetzlichen Vorgaben, die zum einen die Gewéhrung von Leis-
tungen an von NS-Unrecht Betroffene beinhaltete, zum anderen die Forderung
von Projekten vorsieht: ,,Innerhalb der Stiftung wird ein Fonds ,Erinnerung und
Zukunft gebildet. Seine dauerhafte Aufgabe besteht darin, vor allem mit den
Ertrdgen aus den ihm zugewiesenen Stiftungsmitteln Projekte zu fordern, die
der Volkerverstindigung, den Interessen von Uberlebenden des nationalsozia-
listischen Regimes, dem Jugendaustausch, der sozialen Gerechtigkeit, der Erin-
nerung an die Bedrohung durch totalitire Systeme und Gewaltherrschaft und
der internationalen Zusammenarbeit auf humanitirem Gebiet dienen. Im Ge-
denken an und zu Ehren derjenigen Opfer nationalsozialistischen Unrechts, die
nicht {iberlebt haben, soll er auch Projekte im Interesse ihrer Erben fordern.*

Im Ubrigen nimmt die Bundesregierung die in den Fragestellungen enthaltenen
Wertungen der Fragesteller zur Kenntnis, macht sich diese aber ebenso wenig
zu eigen wie die darin zugrunde gelegten Annahmen.

1. Inwieweit sicht die Bundesregierung die gegenwartige Programmpraxis
der Stiftung EVZ vom in § 2 EVZStiftG niedergelegten Stiftungszweck
gedeckt, welche konkreten Kriterien werden zur Feststellung eines hin-
reichenden Bezugs der Forderprojekte zum gesetzlichen Stiftungszweck
angewandt, und iiber welche Steuerungs- und Kontrollinstrumente ver-
fiigt die Bundesregierung zur Sicherstellung der Einhaltung des Stif-
tungszwecks?

Nach Auffassung der Bundesregierung ist die gegenwirtige Programmpraxis
der Stiftung EVZ durch die in § 2 EVZStiftG niedergelegten Stiftungszwecke
gedeckt. Die Bundesregierung kontrolliert dies durch Ausiibung der Rechtsauf-
sicht und ihrer Mitwirkung im Kuratorium der Stiftung. Im Ubrigen wird auf
die Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 in der Bundestagsdrucksache
21/5690 hingewiesen.
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2. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zur urspriinglichen ge-
setzgeberischen Intention des § 2 Absatz 2 EVZStiftG vor, insbesondere
im Hinblick darauf, ob die dort vorgesehene Projektférderung als eng an
die Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts gebundene Ergin-
zungsaufgabe vorgesehen war?

Der Deutsche Bundestag wollte mit dem EVZStiftG die Erinnerung an das den
Opfern des Nationalsozialismus zugefiigte Unrecht auch fiir kommende Gene-
rationen wachhalten. § 2 Absatz 2 EVZStiftG gibt diesem Satz eine konkrete
Ausgestaltung. Die Projektforderung gemiB§ 2 Absatz 2 EVZStiftG ist im Ub-
rigen nicht als Ergidnzungsaufgabe, sondern als zweite und dauerhafte Aufgabe
von gleichem Rang intendiert.

3. Inwieweit sicht die Bundesregierung vor dem Hintergrund der in Frage 2
angesprochenen gesetzgeberischen Intention ggf. die Gefahr, dass die in
§ 2 Absatz 2 EVZStiftG genannten, weit gefassten Forderbereiche eine
thematische Ausdehnung der Fordertdtigkeit der Stiftung ermdglichen,
die inhaltlich kaum noch von allgemeinen ,,zivilgesellschafts“- und ent-
wicklungspolitischen Forderprogrammen des Bundes zu unterscheiden
ist?

Auf die Antwort der Bundesregierung zur Frage 5 in der Bundestagsdrucksache
21/5690 wird verwiesen.

4. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung erarbeitet zum
Ubergang von der individuellen Entschidigung unmittelbar Betroffener —
insbesondere im Rahmen des Bundesentschddigungsgesetzes von 1953
sowie der Leistungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter (NS = National-
sozialismus) iiber die Stiftung EVZ — hin zu Férderansitzen, die auch
Nachkommen von Opfern sowie breitere Gruppen einbeziehen, wenn ja,
wie lautet diese Auffassung, und nach welchen Kriterien bestimmt sie,
iiber wie viele Generationen oder iiber welche Dauer hinweg ein solcher
Bezug als sachlich gerechtfertigt gilt?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

5. In welcher Hohe haben Bundesressorts seit 2020 Drittmittel an die Stif-
tung EVZ zur Verfligung gestellt (bitte nach Bundesressorts, Jahren,
Haushaltstiteln sowie — soweit mdglich — den jeweils finanzierten Pro-
grammen bzw. Projekten aufschliisseln)?

Anlage 1 enthélt eine entsprechende Aufstellung nach Jahren, Ressorts und
Programmen. Angaben zu einzelnen Projekten sind auf den Kommunikations-
kanélen der Stiftung zugénglich. Zum Programm der Holocaust Education wird
auf die Antwort zu den Fragen 27 und 28 verwiesen.*

*

Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/6318 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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6. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung erarbeitet zu der
seit 2020 feststellbaren Verschiebung (www.stiftung-evz.de/assets/4 Ser
vice/Infothek/Publikationen/Tétigkeitsberichte/2024/evz_tb 2024 DE
web.pdf, S. 37) hin zu einem iiberwiegenden Einsatz von Drittmitteln in
der Fordertétigkeit der Stiftung EVZ vor dem Hintergrund des Forder-
grundsatzes, dass die Programme der Stiftung kein Ersatz fiir staatliche
Forderungen sein sollen, und wenn ja, welche Auffassung ist dies?

Die Stiftung handelt im Einklang mit dem Stiftungsgesetz. § 3 Absatz 4 EVZS-
tiftG berechtigt die Stiftung, Zuwendungen von Dritten anzunehmen. Sie soll
sich ausdriicklich um die Gewinnung weiterer Zuwendungen bemiihen. Gem.
§ 3 Absatz 5 EVZStiftG sind diese nur im Sinne des Stiftungszwecks zu ver-
wenden.

7. Aus welchen Griinden werden Programme aus Bundesmitteln iiber die
Stiftung EVZ und nicht unmittelbar iiber bestehende Forderstrukturen
der Bundesverwaltung abgewickelt?

Die Stiftung EVZ ist aufgrund ihres Stiftungszweckes besonders geeignet, For-
derprogramme im Bereich der NS-Aufarbeitung zu administrieren. Ihre Erfah-
rung stellt eine sachgerechte Programmabwicklung sicher. Mit ihrer digitalen
Plattform besitzt die Stiftung EVZ eine operative Inhouse-Einheit fiir die Pro-
grammbegleitung, die in den Ressorts erst und ggf. lediglich fiir einen Forder-
zyklus aufgebaut werden miisste. Durch die Abwicklung verschiedener Forder-
programme zur NS-Aufarbeitung durch die Stiftung EVZ kdnnen sich zudem
Maglichkeiten fiir Synergien zwischen diesen Programmen ergeben.

8. Unterscheiden sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Fordergrund-
sitze und Forderleitlinien bei aus Drittmitteln finanzierten Programmen
der Stiftung EVZ von denen bei aus eigenen Stiftungsmitteln bzw. Stif-
tungsertridgen finanzierten Programmen, und wenn ja, worin bestehen
diese Unterschiede, insbesondere in welchem Umfang wirken Bundes-
ressorts dabei an der Auswahl der geforderten Projekte mit?

Fiir Bundesmittel werden die Forderrichtlinien durch die jeweiligen Ressorts
erlassen. Forderentscheidungen erfolgen auf Vorschlag der Stiftung EVZ durch
das jeweilige Ressort.

9. Wie viele Projekte hat die Stiftung EVZ nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2010 gefordert, und welche finanziellen Mittel wurden hierfiir
aufgewendet (bitte nach Jahren, Landern und Forderbereichen bzw. Ziel-
gruppen aufschliisseln)?

10. Wenn die in Frage 9 erbetene Aufschliisselung dies nicht bereits aus-
weist, wie viele der seit 2010 durch die Stiftung EVZ geforderten Pro-
jekte richteten sich unmittelbar an Uberlebende nationalsozialistischen
Unrechts, und welche Zuwendungen flossen an diese (bitte nach Jahren
aufschliisseln)?

Die Fragen 9 und 10 werden zusammen beantwortet.

Anlage 2 enthélt eine Aufstellung der Eigen- und Drittmittel nach Jahren und
Landern. Anlage 3 enthédlt eine entsprechende Aufstellung nach Jahren und
Handlungsfeldern. Weitere Angaben zu einzelnen Projekten oder verschiedenen
Zielgruppen sind auf der Website der Stiftung zugénglich.*

*  Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 21/6318 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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11. Nach welchen Kriterien wird nach Kenntnis der Bundesregierung die re-
gionale Verteilung der Fordermittel und Projekte der Stiftung EVZ ge-
steuert, insbesondere inwieweit dabei historische Opferzahlen sowie die
Anzahl noch lebender Betroffener beriicksichtigt werden, und wie erklért
die Bundesregierung vor diesem Hintergrund Abweichungen zwischen
historischer Betroffenheit und tatsdchlicher Forderpraxis, insbesondere
angesichts einer seit 2022 aus offentlich zugénglichen Informationen er-
kennbaren Schwerpunktsetzung zugunsten der Ukraine?

Schwerpunktldnder der Stiftung EVZ sind jene Lénder, in denen rassistisch dis-
kriminierte ehemalige Zwangs- und rassistisch verfolgte Sklavenarbeiter und
-arbeiterinnen gelebt haben bzw. leben. Die regionale Verteilung der Fordermit-
tel zwischen diesen Lidndern erfolgt unter Beriicksichtigung verschiedener
Kriterien — insbesondere gesellschaftlicher Bedarfe, Antragslage, komplemen-
tare Fordermoglichkeiten in den Léndern, rechtliche Rahmenbedingungen fiir
zivilgesellschaftliche Aktivititen. Im Ubrigen wird auf die Antwort der Bun-
desregierung zu Frage 2 in der Bundestagsdrucksache 21/5690 hingewiesen.

12. Nach welchen konkreten Malistdben und Kennzahlen wird die Einhal-
tung des Fordergrundsatzes einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittel-
verwendung (www.stiftung-evz.de/assets/1 Was_wir_fordern/Fordergru
ndsdtze der_ StiftungEVZ.pdf) bei geforderten Projekten der Stiftung
EVZ iiberpriift, inwieweit hierbei auch die Wirksamkeit und Zielerrei-
chung der geforderten Projekte im Verhéltnis zu den eingesetzten finan-
ziellen Mitteln bewertet wird, in wie vielen Fillen seit dem Jahr 2020
Verstofle oder sonstige UnregelmiBigkeiten festgestellt wurden und
welche Konsequenzen hieraus jeweils gezogen wurden, insbesondere in
wie vielen Fillen eine Forderung gekiirzt, zuriickgefordert oder nicht
fortgesetzt wurde?

Die Stiftung EVZ stellt die sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung
durch ein standardisiertes, mehrstufiges Priifverfahren sicher. Die Bewilli-
gungsbedingungen der Stiftung folgen den Allgemeinen Nebenbestimmungen
fiir Zuwendungen zur Projektférderung (AN-Best-P). Damit werden bei der
Vergabe und Uberpriifung von Férdermitteln dieselben strengen haushilteri-
schen Vorgaben des Bundes (§ 44 Bundeshaushaltsordnung — BHO) erfiillt, die
auch fiir Bundesbehorden gelten.

Die Priifung der inhaltlichen Zielerreichung ist dabei obligatorischer Bestand-
teil der Verwendungsnachweispriifung und wird bei ausnahmslos allen Projek-
ten durchgefiihrt. Im Fokus steht hierbei die erfolgreiche Umsetzung der Pro-
jekte. Abweichungen von den Projektpldnen werden im Rahmen des regulidren
Priifungsverfahrens bewertet und darauf mit abgestuften Konsequenzen reagiert
(etwa kostenneutrale Projektverlingerungen etc.). Zuwendungsrechtliche Bean-
standungen sind Einzelfille; eine statistische Erfassung liegt nicht vor.

13. In wie vielen Féllen hat die Stiftung EVZ nach Kenntnis der Bundes-
regierung seit 2010 gemal ihrer Fordergrundsitze von der Moglichkeit
Gebrauch gemacht, bei aus geforderten Projekten resultierenden Gewin-
nen eine vollstdndige oder teilweise Riickzahlung zu verlangen?

Die Stiftung EVZ fordert keine gewinnorientierten Projekte. In Projekten gene-
rierte Einnahmen werden im Projektbudget berticksichtigt und mit der Forde-
rung und den Ausgaben verrechnet.


http://www.stiftung-evz.de/assets/1_Was_wir_fördern/Fördergrundsätze_der_StiftungEVZ.pdf
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14. Inwieweit sieht die Bundesregierung ggf. das im Tétigkeitsbericht 2024
der Stiftung EVZ ausgewiesene Verhéltnis von Verwaltungs- und Perso-
nalkosten in Hoéhe von rund 5,4 Mio. Euro zu den aus Eigenmitteln ver-
gebenen Fordermitteln in Hohe von 8,8 Mio. Euro (www.stiftung-evz.de/
assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tétigkeitsberichte/2024/evz_tb
2024 DE web.pdf, S. 37) vor dem Hintergrund als angemessen an, dass
die Stiftung gegeniiber geforderten Projekten eine sparsame und wirt-
schaftliche Mittelverwendung verlangt und Verwaltungskosten nach
ihren Fordergrundsétzen auf hochstens 10 Prozent der bewilligten Mittel
begrenzt (www.stiftung-evz.de/assets/1 _Was_wir_fordern/Fordergrunds
dtze der StiftungEVZ.pdf)?

Die Bundesregierung erachtet die Verwaltungs- und Personalkosten mit Blick
auf das gesamte Fordervolumen einschlieBlich Drittmitteln als angemessen.

15. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung gebildet zur Trans-
parenzpraxis der Stiftung EVZ, die als Teilnehmerin der von Transparen-
cy International initiierten Initiative ,,Transparente Zivilgesellschaft* die
Transparenzpunkte 7 (,,Mittelherkunft) und 8 (,,Mittelverwendung®)
durch Verweis auf den Tatigkeitsbericht 2024 abzubilden sucht (www.sti
ftung-evz.de/wer-wir-sind/stiftung/finanzen-transparenz/transparenz),
obwohl dieser eigenstindig dem Transparenzpunkt5 (,,Tatigkeitsbe-
richt*) zuzuordnen ist und dariiber hinaus zwar Angaben zur Mittelher-
kunft enthilt, eine systematische und nachvollziehbare Darstellung der
Mittelverwendung jedoch nicht erfolgt, und wenn ja, wie lautet die Auf-
fassung dazu?

Die Stiftung EVZ erfiillt ihre gesetzlich vorgeschriebenen Berichtspflichten.
Bei der Initiative ,, Transparente Zivilgesellschaft* handelt es sich um eine frei-
willige Selbstverpflichtung, welche die Stiftung EVZ eingegangen ist. Tatig-
keitsbericht wie Website der Stiftung EVZ bilden transparent Mittelherkunft
und Mittelverwendung ab.

16. Aus welchen Griinden werden nach Kenntnis der Bundesregierung im
offentlich zugénglichen Projektfinder der Stiftung EVZ (www.stiftung-e
vz.de/was-wir-foerdern/projektfinder/) zu den dort aufgefiihrten Projek-
ten keine umfénglichen Angaben verdffentlicht, insbesondere zur Forder-
hohe und zum Forderbereich bzw. zur Zielgruppe?

Der Projektfinder der Stiftung EVZ enthilt eine transparente Ubersicht iiber
seit 2010 geforderte Projekte. Im Zuge der weiteren Digitalisierung der Stiftung
ist die technische Erweiterung flir mehr Angaben zu den Projekten geplant.

17. Wie viele Projekte werden nach Kenntnis der Bundesregierung im 6f-
fentlich zugénglichen Projektfinder der Stiftung EVZ nicht dargestellt,
welche Staaten sind hiervon betroffen, aus welchen Griinden unterbleibt
nach Kenntnis der Bundesregierung eine Darstellung, und weshalb wird
in diesen Féllen — sofern dies mit Sicherheitsaspekten begriindet wird —
nicht zumindest eine anonymisierte bzw. nicht personenbezogene Ver-
offentlichung grundlegender Projektinformationen vorgenommen, so wie
dies in der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache
21/546 erfolgt ist?

Die Sicherheit der Zuwendungsempféanger und deren Mitarbeitenden hat fiir die
Bundesregierung und die Stiftung hochste Prioritdt. Die Stiftung EVZ ver-
offentlicht deshalb keine Informationen, deren Bekanntwerden eine konkrete
Gefahr fiir die Unversehrtheit von Leben, Gesundheit und Freiheit fiir Individu-


http://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tätigkeitsberichte/2024/evz_tb_2024_DE_web.pdf
https://www.stiftung-evz.de/assets/1_Was_wir_fördern/Fördergrundsätze_der_StiftungEVZ.pdf
http://www.stiftung-evz.de/wer-wir-sind/stiftung/finanzen-transparenz/transparenz
http://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/projektfinder/
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en mit sich bringt. Eine solche Gefahr ist — selbst bei einer anonymisierten oder
pseudonymisierten Verdffentlichung — fiir Teile der Projektpartner zu bejahen.
Am 18. August 2025, somit nach der Beantwortung der Kleinen Anfrage in der
Bundestagsdrucksache 21/546, hat die Generalstaatsanwaltschaft der Russi-
schen Foderation die Stiftung EVZ zur ,unerwiinschten Organisation* erklért.
Der russische Staat sieht die Téatigkeiten der Stiftung als ,,Bedrohung fiir die
nationale Sicherheit* an. Daher werden derzeit keine Informationen zu Projek-
ten in Russland, Belarus und der Ukraine verdffentlicht. Die bereits in der Be-
antwortung zu Frage 3 in der Bundestagsdrucksache 21/546 genannten Aus-
schlussgriinde finden weiterhin ihre Berechtigung.

18. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung gebildet zu den
Social-Media-Aktivitdten der Stiftung EVZ im Hinblick auf deren tat-
sachliche Reichweite und Wirksamkeit, wenn ja, wie lautet diese, und
teilt sie die im Téatigkeitsbericht 2024 vertretene Einschitzung, mit einer
stetig wachsenden Community ein ,,groBeres Publikum als je zuvor™ er-
reichen zu konnen, angesichts dessen, dass die TikTok- und Instagram-
Accounts der Stiftung bereits seit dem Jahr 2020 bestehen, der TikTok-
Account nach oOffentlich zugénglichen Angaben trotz der Verdffent-
lichung von rund 140 Beitrdgen lediglich rund 1 200 Follower aufweist
und auch auf Instagram vergleichsweise geringe Reichweiten erzielt wer-
den (www.tiktok.com/@evzyoung; www.instagram.com/evzfoundat
ion/)?

Die Stiftung EVZ hat im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie die Prisenz
auf verschiedenen Plattformen erweitert und konnte insbesondere die Zahl der
Interaktionen steigern. Die Kommunikationsmafinahmen der Stiftung EVZ zie-
len auch darauf ab, die Reichweite der geforderten Projekte zu verstarken.

19. Welche personellen und finanziellen Ressourcen setzt nach Kenntnis der
Bundesregierung die Stiftung EVZ seit 2020 fiir ihre Social-Media-Akti-
vitdten ein, und welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung
aus dem damit verbundenen Mitteleinsatz im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit dieser Aktivititen sowie deren Beitrag zur Zielerreichung
der Stiftungsarbeit, insbesondere vor dem Hintergrund der in Frage 18
dargestellten Reichweiten- und Interaktionszahlen?

Die ordnungsgeméle und angemessene Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung der
Stiftung EVZ wird jahrlich gepriift. Eine quantitative Berechnung der personel-
len und finanziellen Ressourcen ausschlieBlich fiir Social-Media-Aktivitdten
wird nicht erhoben.


https://www.tiktok.com/@evzyoung
http://www.instagram.com/evzfoundation/
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20. Welche digitalen, spielbasierten oder interaktiven Bildungsformate wur-
den nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2020 durch die Stiftung
EVZ gefordert (bitte nach Zeitraum, Projektbeschreibung, Zuwendungs-
empfanger sowie Fordersumme aufschliisseln), und hat sich die Bundes-
regierung vor dem Hintergrund konkreter Projektbeispiele —etwa der
Forderung einer als ,,Visual Novel“ konzipierten interaktiven Spielform
zur Vermittlung der Biografie Max Mannheimers — eine eigene Auffas-
sung gebildet zu dem grundsétzlichen Zielkonflikt zwischen spieleri-
schen bzw. unterhaltenden Elementen solcher Formate und dem An-
spruch einer wiirdigen und wirkungsvollen Vermittlung des nationalsozi-
alistischen Unrechts (www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Pu
blikationen/Tétigkeitsberichte/2024/evz_tb 2024 DE_web.pdf, S. 14),
wenn ja, wie lautet diese Auffassung?

Die Bundesregierung teilt die Annahme eines grundsitzlichen Zielkonflikts
zwischen interaktiven beziehungsweise spielerischen Formaten und einer wiir-
digen sowie wirkungsvollen Vermittlung nationalsozialistischen Unrechts nicht.
Formate wie sogenannte ,,Serious Games* oder ,,Visual Novels* haben sich
vielmehr als geeignet erwiesen, insbesondere junge Zielgruppen fiir historische
und gesellschaftspolitische Themen zu erreichen und eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den Biografien der Betroffenen zu férdern. Dabei wird die Wiir-
de der dargestellten Personen gewahrt und die historische Verantwortung in ge-
eigneter Weise vermittelt. Die Bundesregierung verfiigt iiber keine spezielle
Ubersicht solcher Projekte, da sie in verschiedenen Programmen gefordert und
nicht speziell erfasst werden.

21. Inwiefern sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass die For-
dergrundsitze der Stiftung EVZ ein strukturiertes Antrags- und Bewer-
tungsverfahren mit klar definierten Projektzielen, Mainahmen und Be-
wertungskriterien vorsehen, ggf. bei der von der Stiftung EVZ bis zum
12. April 2026 ausgeschriebenen Forderung zur Unterstiitzung von
LGBTI-Organisationen in der Ukraine, im Rahmen derer im Zeitraum
von 2026 bis 2028 vier Organisationen mit jeweils 50 000 Euro unter-
stiitzt werden sollen, eine hinreichend konkrete, tiberpriifbare und zweck-
gebundene Mittelverwendung sowie einen unmittelbaren Bezug zur Auf-
arbeitung nationalsozialistischen Unrechts im Sinne des gesetzlichen
Stiftungszwecks gewdhrleistet, wihrend zugleich in der Projektaus-
schreibung durch die Trigerorganisation ILGA-Europe (ILGA = Inter-
national Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) ausge-
fiihrt wird: ,,We do not set specific thematic priorities and eligible activi-
ties for the funded work. LGBTI organisations in Ukraine are best placed
to determine where to focus their leadership and strategic effort”, und die
Forderung dariiber hinaus lediglich allgemein auf den Aufbau einer
,strong, coordinated, and impactful LGBTI movement* ausgerichtet ist
(www.ilga-europe.org/news/call-for-proposals-for-lgbti-organisations-in-
ukraine/)?

LGBTI-Personen wurden im Nationalsozialismus verfolgt und sind in den
Ziellandern der Stiftung auch in der Gegenwart Diskriminierung, Hass und Ver-
folgung ausgesetzt. Das genannte Programm dient der Stirkung von LGBTI-
Selbstorganisationen, um sich dem wirksam zu widersetzen.


http://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tätigkeitsberichte/2024/evz_tb_2024_DE_web.pdf
http://www.ilga-europe.org/news/call-for-proposals-for-lgbti-organisations-in-ukraine/
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22.

Welche Projekte mit Bezug zu LGBTI-Themen wurden nach Kenntnis
der Bundesregierung seit 2010 durch die Stiftung EVZ gefordert (bitte
nach Zeitraum, Projektbeschreibung, Zuwendungsempfinger, Land so-
wie Fordersumme aufschliisseln)?

Auf den Projektfinder der Stiftung EVZ wird verwiesen (www.stiftung-evz.de/
was-wir-foerdern/projektfinder/). Die dort aufgefiihrten Projekte weisen eine
Férdersumme von 510.078,91 Euro aus. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu
Frage 17 hingewiesen.

23.

Inwieweit sieht die Bundesregierung bei den Forderprogrammen ,, MEET
UP!“ und ,,Young Civil Societies for Democracy* ggf. einen hinreichen-
den Bezug zum gesetzlichen Stiftungszweck, obwohl diese Programme
auf allgemeine jugend- und ,,zivilgesellschaftspolitische” Projekte ausge-
richtet sind, wie sie typischerweise im Zustindigkeitsbereich der Bun-
desressorts oder anderer staatlicher Forderprogramme verortet sind
(www stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/meet-up-youth-for-partnership/;
www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/young-civil-societies-for-demo
cracy/)?

Jugendaustausch, die Erinnerung an die Bedrohung durch totalitire Systeme
und Gewaltherrschaft sowie die Starkung der Volkerverstindigung, der inter-
nationalen Zusammenarbeit und der sozialen Gerechtigkeit sind geméaB § 2 Ab-
satz 2 EVZStiftG gesetzliche Forderziele der Stiftung EVZ.

24,

Inwiefern siecht die Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass im Té-
tigkeitsbericht 2024 der Stiftung EVZ im Zusammenhang mit dem Pro-
jekt ,,Klang des Widerstands: Miloslav Kabela¢s Musik gegen das NS-
Regime* ausgefiihrt wird, die Konzerte und die Verdffentlichung der
Aufnahmen wiirden das musikalische Ergebnis ,.fiir ein breites Publikum
horbar machen®, wihrend der Projekttrager ffortissibros e. V. nach 6f-
fentlich zugénglichen Angaben lediglich rund 500 Abonnenten auf Yo-
uTube sowie etwa 3 000 monatliche Horer auf Spotify erreicht und sich
die projektbezogene AuBendarstellung im Wesentlichen auf Verwer-
tungsformen wie den Verkauf von Tontrédgern (CDs) beschréinkt, ggf. die
Ansprache einer ,,breiten Offentlichkeit“ als gegeben an, und hat sie sich
eine eigene Auffassung gebildet zur Angemessenheit des Mitteleinsatzes
in Héhe von rund 30 000 Euro im Verhéltnis zur tatsdchlich erzielten 6f-
fentlichen Wirkung (vgl. www.stiftung-evz.de/assets/4 Service/Infothek/
Publikationen/Tétigkeitsberichte/2024/evz_tb 2024 DE_web.pdf, S. 16;
und wenn ja, welche Auffassung ist dies)?

Die Stiftung EVZ hat im Zuge ihrer Priifung die Projektziele des Trégers als
erreicht eingestuft, insbesondere durch breite Maflnahmen der Offentlichkeits-
arbeit wie Konzerte, Social-Media-Aktivitdten oder Rundfunkberichte.


https://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/projektfinder/
http://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/meet-up-youth-for-partnership/
http://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/young-civil-societies-for-democracy/
http://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tätigkeitsberichte/2024/evz_tb_2024_DE_web.pdf
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25. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung gebildet zum For-
derprogramm ,,YeMistechko — Dritte Orte in der Ukraine* im Hinblick
auf den gesetzlichen Stiftungszweck vor dem Hintergrund, dass nach den
in der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 21/546
aufgefiihrten Projekten sowie nach offentlich zugénglichen Projektbe-
schreibungen iiberwiegend Mafinahmen zum Aufbau von Begegnungs-
rdumen, Bibliotheken und kultureller Infrastruktur (,,Dritte Orte®) im
Vordergrund stehen, wenn ja, wie lautet diese, und aus welchen Griinden
werden nach Kenntnis der Bundesregierung solche MaBinahmen, die ty-
pischerweise im Bereich staatlicher Entwicklungszusammenarbeit oder
,zivilgesellschaftlicher Strukturférderung verortet sind, iiber die Stif-
tung EVZ und nicht iiber die hierfiir zustindigen staatlichen oder inter-
nationalen Strukturen umgesetzt?

Das Forderprogramm ,,YeMistechko — Dritte Orte in der Ukraine* entspricht
dem gesetzlichen Auftrag der Stiftung EVZ, hier insbesondere der Erinnerung
an die Bedrohung durch totalitire Systeme und Gewaltherrschaft und der inter-
nationalen Zusammenarbeit auf humanitdrem Gebiet, vgl. § 2 Absatz 2 EVZS-
tiftG.

26. Inwieweit sieht die Bundesregierung ggf. einen Zielkonflikt zwischen
der Forderung von Projekten der Stiftung EVZ zur Abmilderung der hu-
manitiren Folgen des Ukraine-Krieges — insbesondere fiir NS-Uberle-
bende — und einer aullenpolitischen Strategie, die nach Ansicht der Fra-
gesteller in ihren Zielvorstellungen im Rahmen realistischer diploma-
tischer Verhandlungen nicht konsensféhig scheint und damit das Risiko
einer fortdauernden Konfliktdynamik beinhaltet, und sieht die Bundes-
regierung vor dem Hintergrund vorliegender Umfragedaten, die seit An-
fang 2024 eine deutliche Unterstiitzung von Verhandlungen zur Beendi-
gung des Ukraine-Krieges innerhalb der ukrainischen Bevolkerung er-
kennen lassen (https://news.gallup.com/poll/693203/ukrainian-support-w
ar-effort-collapses.aspx), die Gefahr einer widerspriichlichen Wahrneh-
mung staatlichen Handelns, etwa im Sinne eines gleichzeitigen Agierens
als ,,Brandstifter und Brandldscher*“?

Auf die Antwort der Bundesregierung vom 19. Februar 2026 zur Frage 7 der
Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (Bundestagsdrucksache 21/4262) wird ver-
wiesen.

Die Unterstiitzung von NS-Uberlebenden in der Ukraine entspricht dem Stif-
tungszweck der Stiftung EVZ, diesbeziiglich wird auf die Vorbemerkung ver-
wiesen. Die Stiftung EVZ kommt damit den in § 2 EVZStiftG, Absatz 2 Satz 1
und 2 geregelten gesetzlichen Vorgaben nach.

27. In welcher Hohe wurden der Stiftung EVZ im Rahmen des Forderpro-
gramms ,,Holocaust Education” in den Jahren von 2021 bis 2024 Dritt-
mittel durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zur Weiterlei-
tung an die Conference on Jewish Material Claims against Germany zur
Verfiigung gestellt, und welcher Anteil dieser Mittel wurde weitergeleitet
(www stiftung-evz.de/assets/4 _Service/Infothek/Publikationen/Tétigkeits
berichte/2024/evz_tb 2024 DE_web.pdf, S. 37)?

Im Jahr 2021 erfolgten noch keine Zahlungen von Projektgeldern an die Stif-
tung EVZ.

In den Jahren 2022 und 2023 wurden insgesamt 7.946.449,49 Euro der EVZ
zur Weiterleitung an die JCC zur Verfiigung gestellt.


https://news.gallup.com/poll/693203/ukrainian-support-war-effort-collapses.aspx
http://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tätigkeitsberichte/2024/evz_tb_2024_DE_web.pdf
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Fiir 2024 standen fiir die Holocaust Education 29 Mio. Euro als Verhandlungs-
ergebnis zur Verfligung. Die letztlich bewilligten Mittel fiir Projektférderungen
wurden direkt an die JCC iiberwiesen; vgl. Antwort zu Frage 28.

28. Aus welchen Griinden erfolgt die Weiterleitung der Mittel im Rahmen
des Forderprogramms ,,Holocaust Education® iiber die Stiftung EVZ an
die Conference on Jewish Material Claims against Germany und nicht
unmittelbar durch das BMF, und welche zusitzlichen Funktionen oder
Mehrwerte werden durch diese Zwischenschaltung konkret erfiillt?

Seit 2024 erfolgt keine Weiterleitung von Mitteln iiber die Stiftung EVZ an die
JCC mehr, vielmehr werden diese nun direkt vom Bundesministerium der Fi-
nanzen an die JCC iiberwiesen (Systemwechsel). Zuvor erfolgte eine Weiterlei-
tung von Mitteln {iber die Stiftung EVZ, da das Bundesministerium der Finan-
zen anders als die Stiftung EVZ iiber keine Strukturen zur Abwicklung interna-
tionaler Forderprogramme verfiigte.

29. Aus welchen Griinden wird die von der Stiftung EVZ gefoérderte ME-
MO-Studie (MEMO = Multidimensionaler Erinnerungsmonitor) nach
Kenntnis der Bundesregierung derzeit nur in deutscher und englischer
Sprache iiber die Webseite sowie das Bestellformular der Stiftung EVZ
bereitgestellt, obwohl mindestens die ersten fiinf Ausgaben auch in russi-
scher Sprache verflighar waren, und wie wird vor diesem Hintergrund
sichergestellt, dass insbesondere in der Russischen Foderation sowie in
Belarus lebende Uberlebende nationalsozialistischen Unrechts weiterhin
angemessenen Zugang zu diesen Inhalten erhalten?

30. Aus welchen Griinden wird die MEMO-Studie der Stiftung EVZ nach
Kenntnis der Bundesregierung nicht auch in ukrainischer Sprache bereit-
gestellt, obwohl die Stiftung einen erheblichen Teil ihrer Projekte fiir
Uberlebende nationalsozialistischen Unrechts in der Ukraine umsetzt und
dort eine grofle Zahl an Betroffenen lebt?

Die Fragen 29 und 30 werden zusammen beantwortet.

Die MEMO-Studie wurde als strategisch bedeutsame Publikation teilweise in
allen drei Stiftungssprachen verdffentlicht. Die Publikationen werden bedarfs-
und zielgruppenorientiert iibersetzt. Die Verdffentlichung der vorhandenen
Ubersetzungen wird von der Stiftung EVZ sichergestellt.

31. Hat sich die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Ergebnisse der
MEMO-Studie 2025 (www.stiftung-evz.de/assets/1 Was_wir_fordern/Bi
lden/Bilden_fuer lebendiges Erinnern/MEMO_Studie/Gedenkansto%C
3 Prozent9F/Gedenkansto%C3 Prozent9F MEMO-Studie 2025 2. Aufl
age.pdf, S. 50), wonach die Aussage ,,Es sollten mehr Steuergelder in das
Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Deutschland flie-
Ben” von 60,4 Prozent der Befragten abgelehnt und lediglich von
11,6 Prozent bejaht wird, eine eigene Auffassung gebildet zur fortgesetz-
ten Aufgabenwahrnehmung der Stiftung EVZ im Hinblick auf deren ge-
sellschaftliche Akzeptanz und demokratische Legitimation, wenn ja, wie
lautet diese, und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus fiir die Fort-
setzung ihrer Forderpolitik?

Die Stiftung EVZ nimmt ihre Aufgaben gemall dem Stiftungsgesetz und den
Beschliissen ihres Kuratoriums wahr.


https://www.stiftung-evz.de/assets/1_Was_wir_f%C3%B6rdern/Bilden/Bilden_fuer_lebendiges_Erinnern/MEMO_Studie/Gedenkansto%C3%9F/Gedenkansto%C3%9F_MEMO-Studie_2025_2._Auflage.pdf
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5. In welcher Hohe haben Bundesressorts seit 2020 Drittmittel an die Stiftung EVZ zur
Verfligung gestellt (bitte nach Bundesressorts, Jahren, Haushaltstiteln sowie — soweit moglich
— den jeweils finanzierten Programmen bzw. Projekten aufschliisseln)?

Ubersicht IST-Auszahlungen 2020 — 2025:

AA

Jahr Programm Betrag | HH-Titel

2020 Meet Up! 2020 608.667,12 0504 68713

2021 — |MEET UP! 2.765.714,05 0504 68713

2023 2021 - 2023

2020 Jugend erinnert International 198.735,88 0504 68715
2020 — 2022 hier: 2020

2021 Jugend erinnert International 1.264.543,82 0504 68715
2020 — 2022 hier: 2021

2022 Jugend erinnert International 886.720,30 0504 68715
2020 — 2022 hier: 2022

2023 Jugend erinnert International 2023 270.736,00 0504 68715

2024 Jugend erinnert International 343.147,10 0504 68715
(2024 — 2025) hier: 2024

2025 Jugend erinnert International 2.358.323,01 0504 68715
(2024-2025) hier: 2025

2021 Asking the Pope for Help (2021 — 10.000,00 0504 68715
2026)
hier: 2021

2022 Asking the Pope for Help 177.051,40 0504 68715
hier: 2022

2023 Asking the Pope for Help 290.393,28 0504 68715
hier: 2023

2024 Asking the Pope for Help 283.042,52 0504 68715
hier: 2024

2025 Asking the Pope for Help 290.227,91 0504 68715

hier: 2025




BKM

Jahr Programm Betrag HH-Titel
2024 Jugend erinnert vor Ort & 432.449,82 0452 685 61
engagiert Erl. 2.16
2025 MemoRails 2025 1.000.000,00 0452 685 61
Erl. 2.10
2025 Jugend erinnert vor Ort & 496.818,50 0452 685 61
engagiert BKM Erl. 2.16
BMF
Jahr Programm Betrag HH-Titel
2021 Bildungsagenda NS-Unrecht 675.435,98 0801 68531
2022 Bildungsagenda NS-Unrecht 6.291.562,45 0801 68531
2023 Bildungsagenda NS-Unrecht 8.258.452,43 0801 68531
2024 Bildungsagenda NS-Unrecht 13.308.025,65 0801 68533
2025 Bildungsagenda NS-Unrecht 11.654.272,05 0801 68533




Anlage 2 zu Fragen 9 und 10 der Kleinen Anfrage
Bundestagsdrucksache 21/5944

Frage 9: Wie viele Projekte hat die Stiftung EVZ nach Kenntnis der Bundesregierung seit
2010 gefdrdert und welche finanziellen Mittel wurden hierfir aufgewendet (bitte nach Jahren,

Landern und Forderbereichen bzw. Zielgruppen aufschlisseln)?

Frage 10: Wie viele der seit 2010 durch die Stiftung EVZ geforderten Projekte richteten sich
unmittelbar an Uberlebende nationalsozialistischen Unrechts und welche Zuwendungen

flossen an diese (bitte nach Jahren aufschlisseln)?

Aufstellung nach Jahren und Landern

2010 251 4.585.435,46 €
Belarus 14 331.500,00 €
Bosnien-Herzegowina 1 15.280,00 €
Deutschland 171 2.526.019,06 €
Frankreich 1 15.000,00 €
Grofbritannien 1 5.000,00 €
Israel 6 121.899,20 €
Niederlande 1 16.992,00 €
Polen 8 392.075,00 €
Russland 14 362.436,00 €
Schweiz 1 14.900,00 €
Tschechische Republik 3 193.676,00 €
Ukraine 29 495.658,20 €
USA 1 95.000,00 €
2011 292 8.070.439,49 €
Belarus 28 1.165.480,00 €
Belgien 1 9.319,30 €
Bosnien-Herzegowina 1 15.350,00 €
Deutschland 191 2.875.963,19 €
Israel 9 530.260,00 €
Mazedonien 1 79.990,00 €
Niederlande 1 14.150,00 €
Polen 8 277.317,00 €
Russland 8 469.350,00 €
Schweiz 1 13.890,00 €
Serbien 1 109.920,00 €
Tschechische Republik 5 402.500,00 €
Ukraine 35 1.623.288,00 €
Ungarn 1 423.690,00 €
USA 1 59.972,00 €
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2012 302 11.906.292,83 €
Belarus 15 460.928,00 €
Bosnien-Herzegowina 1 11.100,00 €
Bulgarien 1 11.280,00 €
Deutschland 187 5.898.216,56 €
Estland 1 22.160,00 €
Frankreich 2 34.975,00 €
Israel 4 395.000,00 €
Osterreich 1 47.000,00 €
Polen 18 2.763.500,00 €
Rumanien 2 30.040,00 €
Russland 23 727.532,00 €
Serbien 1 13.720,00 €
Slowenien 1 10.000,00 €
Tschechische Republik 8 397.718,27 €
Ukraine 35 1.042.883,00 €
Ungarn 20.240,00 €
USA 20.000,00 €
2013 270 6.345.814,53 €
Belarus 14 341.000,00 €
Bosnien-Herzegowina 1 7.680,00 €
Deutschland 178 3.051.759,53 €
Frankreich 1 25.000,00 €
Israel 7 484.150,00 €
Mazedonien 1 17.600,00 €
Niederlande 2 51.000,00 €
Norwegen 1 8.600,00 €
Osterreich 1 40.000,00 €
Polen 12 671.554,00 €
Russland 26 867.553,00 €
Schweiz 1 6.000,00 €
Spanien 1 15.000,00 €
Tschechische Republik 5 272.945,00 €
Ukraine 17 445.603,00 €
USA 2 40.370,00 €
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2014 268 6.284.900,84 €
Belarus 14 570.000,00 €
Deutschland 180 2.976.710,12 €
Frankreich 1 25.000,00 €
Grofbritannien 2 69.950,00 €
Israel 4 325.000,00 €
Kroatien 1 40.000,00 €
Mazedonien 1 22.240,00 €
Osterreich 2 90.000,00 €
Polen 7 268.961,72 €
Rumanien 1 7.517,00 €
Russland 18 367.479,00 €
Tschechische Republik 8 532.861,00 €
Ukraine 29 989.182,00 €
2015 299 9.553.540,12 €
Belarus 13 310.300,00 €
Bosnien-Herzegowina 1 23.920,00 €
Deutschland 207 4.328.541,13 €
Frankreich 1 19.920,00 €
Grofbritannien 1 9.800,00 €
Israel 7 538.093,00 €
Kroatien 1 29.970,00 €
Mazedonien 2 37.101,00 €
Norwegen 1 51.475,00 €
Osterreich 3 224.000,00 €
Polen 7 444.576,00 €
Portugal 1 29.000,00 €
Russland 20 1.151.287,99 €
Slowenien 1 12.120,00 €
Tschechische Republik 2 202.500,00 €
Ukraine 27 810.416,00 €
Ungarn 3 1.185.520,00 €
USA 1 145.000,00 €
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2016 271 7.222.722,44 €
Belarus 19 465.045,00 €
Bosnien-Herzegowina 1 12.400,00 €
Deutschland 158 2.932.172,33 €
Estland 1 36.693,00 €
Georgien 1 28.968,00 €
GrofRbritannien 3 141.142,00 €
Israel 5 555.230,00 €
Italien 1 49.450,00 €
Lettland 2 36.000,00 €
Litauen 4 127.921,00 €
Moldawien 1 40.000,00 €
Niederlande 2 60.000,00 €
Osterreich 1 24.909,98 €
Polen 10 451.913,00 €
Rumanien 3 78.600,00 €
Russland 16 487.468,00 €
Schweden 1 25.000,00 €
Tschechische Republik 5 372.994,13 €
Ukraine 32 1.142.560,00 €
Ungarn 5 154.256,00 €
2017 278 8.438.359,26 €
Belarus 3 382.237,00 €
Deutschland 171 4.346.773,40 €
Frankreich 1 14.500,00 €
Griechenland 1 38.310,00 €
Grofbritannien 3 83.506,00 €
Israel 4 335.726,00 €
Italien 1 38.000,00 €
Kroatien 2 52.382,00 €
Litauen 1 45.000,00 €
Moldawien 2 89.858,00 €
Osterreich 5 250.840,00 €
Polen 9 510.575,00 €
Rumanien 3 104.890,00 €
Russland 22 492.882,86 €
Schweden 1 25.000,00 €
Schweiz 1 9.950,00 €
Serbien 5 248.252,00 €
Slowakische Republik 1 59.991,00 €
Tschechische Republik 4 165.104,00 €
Ukraine 36 1.086.312,00 €
Ungarn 2 58.270,00 €
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2018 268 9.902.558,70 €
Belarus 21 416.924,00 €
Deutschland 133 3.807.732,24 €
Estland 1 50.905,00 €
Finnland 1 53.117,00 €
Frankreich 2 21.808,00 €
GrofRbritannien 3 145.271,46 €
Israel 7 996.322,00 €
Kroatien 1 56.327,00 €
Mazedonien 1 54.755,00 €
Moldawien 1 45.000,00 €
Niederlande 1 89.200,00 €
Osterreich 3 38.000,00 €
Polen 8 597.714,00 €
Rumanien 2 66.597,00 €
Russland 24 645.226,00 €
Serbien 1 59.000,00 €
Slowakische Republik 1 6.000,00 €
Tschechische Republik 7 611.107,00 €
Ukraine 47 1.747.627,00 €
Ungarn 2 81.246,00 €
USA 1 312.680,00 €
2019 253 9.635.115,78 €
Belarus 16 608.062,00 €
Deutschland 156 4.478.234,78 €
Griechenland 1 9.996,00 €
Israel 5 685.914,00 €
Litauen 2 75.000,00 €
Norwegen 1 30.000,00 €
Osterreich 1 150.000,00 €
Polen 15 834.228,00 €
Russland 20 452.521,00 €
Schweiz 1 84.980,00 €
Serbien 5 214.842,00 €
Tschechische Republik 5 186.006,00 €
Ukraine 22 796.684,00 €
Ungarn 2 956.248,00 €
USA 1 72.400,00 €
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2020 209 8.099.217,00 €
Belarus 11 229.150,00 €
Deutschland 121 3.721.648,00 €
Finnland 1 30.000,00 €
Griechenland 1 43.380,00 €
Israel 3 911.360,00 €
Kroatien 1 19.275,00 €
Mazedonien 1 69.800,00 €
Moldawien 2 88.160,00 €
Polen 13 620.671,00 €
Rumaénien 3 199.621,00 €
Russland 22 896.932,00 €
Slowakische Republik 2 149.736,00 €
Ukraine 27 969.484,00 €
Ungarn 1 150.000,00 €
2021 215 16.509.333,50 €
Albanien 1 59.910,00 €
Belarus 19 854.625,00 €
Belgien 1 300.000,00 €
Bosnien-Herzegowina 1 49.870,00 €
Deutschland 102 10.072.977,50 €
Estland 1 90.000,00 €
Georgien 2 45.384,00 €
Israel 3 385.000,00 €
Kroatien 1 55.434,00 €
Litauen 1 49.987,00 €
Mazedonien 1 34.746,00 €
Niederlande 2 342.153,00 €
Polen 13 1.566.052,00 €
Rumanien 2 124.770,00 €
Russland 25 548.886,00 €
Serbien 6 323.348,00 €
Slowakische Republik 2 96.266,00 €
Tschechische Republik 3 454.999,00 €
Ukraine 28 994.926,00 €
Ungarn 1 60.000,00 €
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2022 194 13.689.390,80 €
Aserbaidschan 1 44.010,00 €
Belarus 17 491.634,00 €
Belgien 1 76.028,00 €
Deutschland 71 8.400.371,80 €
Frankreich 2 33.257,00 €
Georgien 3 120.027,00 €
Israel 3 466.232,00 €
Lettland 1 70.000,00 €
Litauen 1 10.150,00 €
Moldawien 1 35.900,00 €
Osterreich 1 20.000,00 €
Polen 9 622.083,00 €
Rumanien 1 90.820,00 €
Russland 16 600.000,00 €
Serbien 4 320.409,00 €
Slowakische Republik 2 80.566,00 €
Tschechische Republik 3 230.186,00 €
Ukraine 57 1.977.717,00 €
2023 147 14.720.626,54 €
Belarus 9 300.000,00 €
Deutschland 68 8.522.645,42 €
Frankreich 1 19.907,00 €
Georgien 2 43.750,00 €
Israel 5 570.000,00 €
Litauen 2 89.220,00 €
Moldawien 1 30.000,00 €
Osterreich 1 456.893,00 €
Polen 14 1.803.324,00 €
Russland 2 40.280,00 €
Serbien 1 77.618,00 €
Slowakische Republik 5 590.350,00 €
Tschechische Republik 7 488.452,12 €
Ukraine 29 1.688.187,00 €
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2024 184 27.758.236,05 €
Belarus 1 50.000,00 €
Belgien 1 900.000,00 €
Deutschland 111 22.014.453,05 €
Frankreich 1 15.000,00 €
Georgien 1 74.050,00 €
Israel 8 580.230,00 €
Lettland 1 80.000,00 €
Litauen 2 161.120,00 €
Moldawien 3 182.850,00 €
Osterreich 2 55.000,00 €
Polen 5 340.147,00 €
Slowakische Republik 4 276.200,00 €
Spanien 1 404.430,00 €
Tschechische Republik 4 565.735,00 €
Ukraine 39 2.059.021,00 €
2025 174 10.562.560,02 €
Deutschland 116 6.051.854,10 €
Israel 4 900.062,00 €
Kroatien 1 32.150,27 €
Lettland 1 189.498,82 €
Litauen 1 49.570,00 €
Moldawien 2 100.000,00 €
Osterreich 1 50.000,00 €
Polen 10 943.006,49 €
Rumanien 1 2.740,00 €
Schweiz 1 40.000,00 €
Serbien 1 35.172,00 €
Tschechische Republik 1 42.919,34 €
Ukraine 33 2.092.687,00 €
USA 1 32.900,00 €
Gesamtergebnis 3875 173.284.543,36 €
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Anlage 3 zu Fragen 9 und 10 der Kleinen Anfrage
Bundestagsdrucksache 21/5944

Frage 9: Wie viele Projekte hat die Stiftung EVZ nach Kenntnis der Bundesregierung seit
2010 gefordert und welche finanziellen Mittel wurden hierfur aufgewendet (bitte nach

Jahren, Landern und Férderbereichen bzw. Zielgruppen aufschllisseln)?

Frage 10: Wie viele der seit 2010 durch die Stiftung EVZ geforderten Projekte richteten sich
unmittelbar an Uberlebende nationalsozialistischen Unrechts und welche Zuwendungen

flossen an diese (bitte nach Jahren aufschlisseln)?

Aufstellung nach Jahren und Handlungsfeldern

Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte 1355 29.275.581,21 €
2010 111 817.247,00 €
2011 121 987.191,59 €
2012 119 4.101.073,45 €
2013 137 1.418.951,02 €
2014 130 1.881.097,76 €
2015 137 3.189.717,55 €
2016 116 1.538.230,48 €
2017 134 3.510.214,80 €
2018 104 2.980.186,70 €
2019 90 2.417.361,78 €
2020 63 1.706.182,00 €
2021 61 2.961.662,50 €
2022 31 1.726.258,58 €
2023 1 40.206,00 €
Bilden (Auseinandersetzung mit der

NS-Ges(chichte und Jugendgustausch) LA UL s
2022 14 156.052,00 €
2023 47 1.870.541,72 €
2024 50 4.428.476,00 €
2025 65 3.764.179,02 €
Bildungs-Agenda NS-Unrecht 73 34.367.659,55 €
2021 16 6.149.869,00 €
2022 10 5.248.318,00 €
2023 14 6.996.003,00 €
2024 33 15.973.469,55 €
Expanded 53 4.087.546,00 €
2018 11 807.479,00 €
2019 11 607.904,00 €
2020 14 1.501.004,00 €
2021 12 1.007.229,00 €
2022 5 163.930,00 €
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EVZ Academy Expanded 69 3.949.585,50 €
2022 2 60.150,00 €
2023 17 1.379.736,00 €
2024 27 1.496.263,50 €
2025 23 1.013.436,00 €
Handeln fiir Menschenrechte 839 24.930.791,46 €
2010 71 1.963.400,66 €
2011 89 2.287.115,90 €
2012 69 2.335.222,46 €
2013 41 2.012.745,96 €
2014 51 1.058.163,08 €
2015 76 1.473.835,80 €
2016 92 2.852.445,96 €
2017 70 1.935.687,60 €
2018 64 1.766.645,00 €
2019 73 2.001.887,00 €
2020 65 1.832.800,00 €
2021 41 1.820.375,00 €
2022 23 1.064.985,22 €
2023 14 525.481,82 €
Handeln (gegen Antisemitismus,

Antiziganismus; Starkung von Roma, 80 6.928.329,00 €
LGBTIQ, jiidischen Selbstorganisationen)

2022 10 878.364,00 €
2023 12 1.266.622,00 €
2024 26 2.852.288,00 €
2025 32 1.931.055,00 €
Leo Baeck Programm zur

judischen Gesghichte oa S22
2010 1 15.000,00 €
2011 4 24.000,00 €
2012 26 180.965,72 €
2013 27 191.118,00 €
2014 17 295.298,00 €
2015 6 51.815,00 €
2016 1 7.985,00 €
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Stipendienprogramme

(insbesondere fiir Nachfahren) B CERSLLEMG
2010 4 30.446,00 €
2011 2 437.840,00 €
2012 3 63.340,00 €
2015 1 1.137.400,00 €
2019 1 933.400,00 €
2020 1 150.000,00 €
2022 1 90.820,00 €
Handeln fiir Uberlebende der NS-Verfolgung 1135 55.916.374,18 €
2010 64 1.759.341,80 €
2011 76 4.334.292,00 €
2012 85 5.225.691,20 €
2013 65 2.722.999,55 €
2014 70 3.050.342,00 €
2015 79 3.700.771,77 €
2016 62 2.824.061,00 €
2017 74 2.992.456,86 €
2018 89 4.348.248,00 €
2019 78 3.674.563,00 €
2020 66 2.909.231,00 €
2021 85 4.570.198,00 €
2022 98 4.300.513,00 €
2023 42 2.642.036,00 €
2024 48 3.007.739,00 €
2025 54 3.853.890,00 €
Gesamtergebnis 3875 173.284.543,36 €
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